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2 EINLEITUNG 

2.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplanes 

Inhalt der vorliegenden Planung ist die Schaffung eines Allgemeinen Wohngebietes 
am Ortsrand von Kemoden.  

Der Planungsbereich selbst stellt sich überwiegend als intensiv genutzte Ackerfläche 
dar, wobei am südlichen Randbereich die straßenbegleitenden Grünflächen der süd-
lich verlaufenden Gemeindeverbindungsstraße einbezogen werden. Auf diesen Flä-
chen soll ein neuer Radweg angelegt werden, der von Kemoden Richtung Osten nach 
Vilsheim führen soll.  

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan erfolgt die 17. 
Änderung des Flächennutzungs- u. Landschaftsplanes mit dem Deckblatt 17 der Ge-
meinde Vilsheim 
 

   
 

FNP/LP– Bestand  FNP/LP– Fortschreibung 
 

 

2.2 Einschlägige Prüfvorgaben der Umweltbelange 

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB bei vorliegender Planung eine Umweltprüfung 
erforderlich, in der die voraussichtlichen, erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
werden. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hängen von der jeweiligen 
Planungssituation ab und werden von der Kommune in Abstimmung mit der Geneh-
migungsbehörde festgelegt. 

Mit der Baugesetzbuchnovelle 2017 wurde im Wesentlichen die EU-UVP-Änderungs-
Richtlinie 2014 umgesetzt. Die Änderungen bzgl. Umweltprüfung betreffen u. a. den 
Flächen- und Katastrophenschutz sowie die Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Die generelle Umweltprüfung als regelmäßiger Bestandteil des Aufstellungsverfahrens 
im Bauleitplanverfahren wird in ihrer Vorgehensweise zur Zusammenstellung sämtli-
cher umweltrelevanter Abwägungsmaterialien geregelt. Dabei werden die voraussicht-
lichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und in einem soge-
nannten Umweltbericht als Bestandteil der Begründung zum Bauleitplanverfahren 
dargestellt. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden am Umweltbericht fin-
det somit im Rahmen der Aufstellungsverfahren zum Bauleitplanverfahren statt, die 
Ergebnisse unterliegen der Abwägung. 
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2.2.1 Fachgesetze 
Nachfolgende Fachgesetze bilden die Grundlagen des Umweltberichtes in der Bau-
leitplanung: 

⎯ EU-Richtlinie 2001/42/EG: Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme, 

⎯ EU-UVP-Änderungs-Richtlinie 2014/52/EU: Ergänzende Vorschriften zur Umwelt-
prüfung, 

⎯ § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: Belange des Umweltschutzes, Naturschutzes, der Lan-
despflege, 

⎯ § 1a BauGB: Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, 

⎯ § 2 Abs. 4 BauGB: Vorschriften über die Umweltprüfung, 

⎯ § 2a BauGB: Begründung zum Bauleitplanentwurf, Umweltbericht. 
 

2.2.2 Planungsvorgaben 
Nach § 2 Abs. 4 BauGB sind die Aussagen umweltrelevanter Fachplanungen nach 
§ 1 Abs. 6 Nr.7 Buchstabe g BauGB sowie deren Bestandserhebungen und Be-
standsbewertungen im Umweltbericht zu berücksichtigen. 

In diesem Bauleitplanverfahren sind somit die Aussagen des Landesentwicklungspro-
gramms in den Umweltbericht ebenso einzuarbeiten wie die Aussagen des Regional-
planes der Region Regensburg, des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der 
Stadt Kelheim, der naturschutzfachlichen Aussagen des Arten- und Biotopschutzpro-
gramms, sowie der Biotop- und Artenschutzkartierung. 

Auf die Ziffern 1.2.2.1 Landesentwicklungsprogramm, 1.2.2.2 Regionalplan,  
1.2.2.3 Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan, 1.2.2.4 Arten- und Biotopschutzpro-
gramm, 1.2.2.5 Biotopkartierung, 1.2.2.6 Artenschutzkartierung sowie 1.2.2.7 Schutz-
gebiete wird diesbezüglich verwiesen. 

Planungsrelevante Aussagen sonstiger übergeordneter Fachplanungen (wie FFH-, 
SPA-Gebiete etc.) für naturschutzfachlich bedeutsame Bereiche liegen für die Pla-
nungsflächen nicht vor. 

 

2.2.2.1 Landesentwicklungsprogramm 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der Fassung vom 01.06.2023 
enthält als Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung fachübergreifende und 
rahmensetzende Ziele, die einerseits das querschnittsorientierte Zukunftskonzept zur 
räumlichen Ordnung und Entwicklung Bayerns konkretisieren, andererseits Leitlinien 
darstellen, die im Zuge der Regionalplanung konkretisiert werden. Ziel muss dabei 
stets die nachhaltige Entwicklung der Regionen sein. 

Das aktuelle LEP ordnet die Gemeinde Vilsheim nach den Gebietskategorien dem 
allgemeinen ländlichen Raum zu.  

Der Gemeinde Vilsheim ist die gesetzliche Verpflichtung, Bauleitpläne an die Ziele der 
Raumordnung anzupassen, bekannt. Da es sich bei diesen Zielen um verbindliche 
Vorgaben handelt, die eine abschließende Abwägung enthalten, sind sie somit 
üblicherweise einer weiteren Abwägung nicht zugänglich. 

Konkret ist zielbezogen i. W. folgendes zu berücksichtigen: 

3. Siedlungsstruktur 

3.1  Flächensparen 

(G)  Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksich-
tigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2  Innenentwicklung vor Außenentwicklung  

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwick-
lung möglichst vorrangig zu nutzen.  
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Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine kleinflächige Arrondierung am 
Ortsrand von Vilsheim. 

3.3  Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot 

(G)  Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere band-
artige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 

(Z)  Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungs-
einheiten auszuweisen. 

Bei der Planung handelt es sich um einen angebundenen Standort. Des Weiteren wird 
auf die Begründung verwiesen. 
 

2.2.2.2 Regionalplan 

Die Gemeinde Vilsheim liegt in der Region 13 – Landshut – im Allgemeinen ländlichen 
Raum.  
Konkrete Aussagen zum Geltungsbereich selbst werden im Regionalplan nicht 
getroffen. 
 

2.2.2.3 Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan 

Die Gemeinde Vilsheim hat einen rechtswirksamen Flächennutzungs- und Land-
schaftsplan vom 11.03.1991, in dem der Geltungsbereich des vorliegenden Bebau-
ungsplanes mit Grünordnungsplan als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt ist. 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes/ Grünordnungsplanes Kemoden-Ost findet 
eine Umwidmung von einer landwirtschaftlichen Fläche in ein Allgemeines Wohnge-
biet (§ 4 BauNVO) statt. Aufgrund der angestrebten Änderungen wird der Flächennut-
zungsplan und Landschaftsplan durch das Deckblatt Nr. 17 im Parallelverfahren fort-
geschrieben. 
 

2.2.2.4 Arten- und Biotopschutzprogramm 

Der Planungsbereich liegt in der Naturraum-Haupteinheit D 65 Unterbayerisches Hü-
gelland und Isar-Inn-Schotterplatten sowie in der naturräumlichen Untereinheit 06-A – 
Tertiärhügelland zwischen Isar und Inn. 

Für den Geltungsbereich des Planungsareals werden im Arten- und Biotopschutzpro-
gramms keine konkreten Aussagen aufgeführt. 

 

2.2.2.5 Biotopkartierung 

Innerhalb des Planungsbereiches sowie im unmittelbaren Umfeld gibt es keine amtlich 
kartierten Biotope. 
 

2.2.2.6 Artenschutzkartierung, Aussagen zum Artenschutz 

Artnachweise sind für den Geltungsbereich und die unmittelbare Umgebung in der Ar-
tenschutzkartierung (ASK) nicht verzeichnet. 

Es fanden keine faunistischen Kartierungen im Zuge des vorliegenden Planaufstel-
lungsverfahrens zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange statt. 
Aufgrund der standörtlichen Bedingungen (überwiegend Ackerland am Ortsrand) des 
Planungsbereiches sowie der unmittelbar an wohnliche Nutzung angrenzenden Lage 
(Kulissenwirkung) wird insgesamt davon ausgegangen, dass keine 
Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs.1 BNatSchG vorliegen, sofern der Verlust von 
besetzten Nestern von Bodenbrütern (z. B. Feldlerche) während der Bauphase 
vermieden wird. Hierzu muss die Geländemodellierung außerhalb deren Brutzeit 
erfolgen, also nicht zwischen Anfang März und Ende Juli. 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Gehölze vorhanden.  
Bei Einhaltung dieser Zeiten wird davon ausgegangen, dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 BNatSchG erfüllt werden. 
Für die naturschutzfachlich bedeutsamen Strukturen im weiteren Umfeld wird 
aufgrund der Entfernungen sowie der Geringfügigkeit der zu erwartenden 
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Auswirkungen nicht von Beeinträchtigungen durch das vorliegende Projekt 
ausgegangen. 
 

2.2.2.7 Schutzgebiete 

Es sind keine Schutzgebiete ausgewiesen. 
 

2.2.2.8 Sonstige Planungsvorgaben 

Es sind keine weiteren Planungsvorgaben zu beachten. 
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3 BESCHREIBUNG DER SCHUTZGÜTER DES NATURHAUSHALTES UND 
BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN DES VORHABENS 

3.1 Angaben zum Standort 

Die Gemeinde Vilsheim liegt im Allgemeinen ländlichen Raum und ist raumordnerisch 
der Region 13 – Landshut zugeordnet. 

Die nächstgelegene, bedeutende, regionale Verkehrsverbindung stellt die Bundes-
straße B 15 von Taufkirchen nach Landshut in ca. 4 km Entfernung östlich dar. Als 
weitere überregionale Verkehrsverbindung ist die Bundesstraße A 92 (München – 
Deggendorf) in ca. 8,5 km Entfernung mit den Anschlussstellen Moosburg Nord zu 
nennen. Hier besteht ein Anschluss an die B11. 

Das Planungsgebiet liegt im Osten des Gemeindegebietes Vilsheim am östlichen 
Ortsrand des Ortsteiles Kemoden an der Gemeindeverbindungsstraße.  

 

 

Quelle: www.geoportal.bayern.de/BayernAtlas-plus; verändert KomPlan. 

 
 

3.2 Angaben zum Untersuchungsrahmen 

Scoping 

Eine Eingrenzung der planungsrelevanten Faktoren in Form eines klassischen Sco-
ping-Termins fand im Vorfeld der Planung nicht statt. 

Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf verwiesen, dass im Zuge der Verfahren 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 sowie § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit dazu aufgerufen 
sind, Stellung zum festgelegten Untersuchungsrahmen sowie den gewonnenen Er-
kenntnissen zu nehmen und gegebenenfalls weitere Anregungen einzubringen, die 
bei Bedarf in die Planung einbezogen werden. 

Planungsgebiet 
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Integratives Betrachtungsfeld 

Geländebegehungen erfolgten im Winter 2022. Das Planungsgebiet umfasst im We-
sentlichen eine Ackerfläche mit angrenzender Gemeindeverbindungsstraße. 
Daraus ergibt sich für die vorliegende Planung nachfolgendes integratives Betrach-
tungsfeld: 

ZU BETRACHTENDE, EINSCHLÄGIGE ASPEKTE DES 
UMWELTBERICHTES 

UNTERSUCHUNGS-
RELEVANZ 

Auswirkungen auf das Schutzgut 

Mensch + 
siehe Ziffer 2.4.1 

Arten und Lebensräume 
(Tier, Pflanze) 

+ 
siehe Ziffer 2.4.2 und 2.4.3 

Boden/ Fläche   + 
siehe Ziffer 2.4.4 

Wasser + 
siehe Ziffer 2.4.5 

Klima und Luft + 
siehe Ziffer 2.4.6 

Landschaftsbild + 
siehe Ziffer 2.4.7 

Kultur- und Sachgüter + 
siehe Ziffer 2.4.8 

Erhaltungsziel/ Schutzzweck von 
Flora-Fauna-Habitate - 

nicht relevant 

Vogelschutzgebieten - 
nicht relevant 

Vermeidung von Emissionen + 
siehe Ziffer 2.4.1 

Kumulierung mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plan-
gebiete 

+ 
siehe Ziffer 2.6 

Eingesetzte Techniken und Stoffe  + 
siehe Ziffer 2.8 

Nutzung erneuerbarer Energien, sparsamer und effizienter Um-
gang mit Energie 

+ 
siehe Ziffer 2.9 

Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern + 
siehe Ziffer 2.10 

Darstellungen in 

Landschaftsplänen + 
siehe Ziffern 1.2.2.3 

sonstigen umweltbezogenen 
Planungen 

+ 
siehe Ziffern 1.2.2.1 bis 1.2.2.8 

 
 

3.3 Wirkfaktoren 

Jede Baumaßnahme wirkt sich auf die Umwelt und deren Schutzgüter aus, wobei je 
nach Umfang der Maßnahme und Empfindlichkeit des betroffenen Landschaftsaus-
schnittes unterschiedliche Beeinträchtigungen dieser Räume hervorgerufen werden. 
Neben den rein schutzgutbezogenen Umweltbelangen entstehen durch einen Eingriff 
auch Auswirkungen über Wirkfaktoren. Diese können in bau-, anlage- und nutzungs-
bedingt differenziert werden. 

Unter baubedingten Wirkfaktoren werden diejenigen Faktoren verstanden, die meist 
nur vorübergehende Beeinträchtigungen der Umwelt zur Folge haben. Meist entste-
hen diese durch eine Inanspruchnahme von Flächen für die Baustelleneinrichtungen, 
Emissionen, die durch Baustellen- und Transportverkehr verursacht werden sowie 
Bodenveränderungen. 

Anlagenbedingte Wirkfaktoren sind diejenigen Umweltauswirkungen, die durch die 
Realisierung des Projekts und der damit verbundenen erforderlichen Infrastrukturein-
richtungen entstehen und langanhaltende bzw. dauerhaft nachteilige oder vorteilhafte 
Folgen bewirken. 

Unter nutzungsbedingten Wirkfaktoren werden die, durch den Bauleitplan beabsich-
tigten Auswirkungen und Nutzungen sowie die damit verbundenen Auswirkungen ver-
standen und zwar sowohl im Normalbetrieb als auch bei Störungen. 
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3.4 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich 
der Prognose bei Durchführung der Planung 

Die Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes, einschließlich der voraus-
sichtlich durch die Planung erheblich beeinflussten Umweltmerkmale des Gebietes, 
dient dazu, den Status Quo der Umweltbedingungen zu ermitteln, die vor Inkrafttreten 
der Planung herrschen. Er stellt somit den Ausgangspunkt zur Beurteilung der Um-
weltauswirkungen der Planung dar und erlaubt prognostizierende Aussagen hinsicht-
lich einer Durchführung bzw. einer Nullvariante (Nichtdurchführung). 

Nachfolgend werden die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter des Natur-
haushaltes entsprechend folgender Kriterien bewertet: 
 

++ positiv, 
+ bedingt positiv, 
+ - neutral, 
- bedingt negativ, 
- - negativ, 
o nicht gegeben. 
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3.4.1 Schutzgut Mensch 
 

3.4.1.1 Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 

Wohnfunktion und Wohnumfeld 
Im Geltungsbereich sind Wohnfunktionen vorhanden. Westlich grenzt das Dorfgebiet 
mit privaten Grundstückflächen, die vollständig als Hausgärten und dörfliche Freiflä-
chen ausgebildet sind, sowie direkt mit einem holzverarbeitenden Gewerbebetrieb an. 
Der Landschaftsausschnitt stellt sich ländlich geprägt dar. Neben der Hauptortschaft 
Vilsheim bestimmen vorrangig ausgedehnte Acker- bzw. Grünlandflächen mit verein-
zelt kleineren Waldflächen das Bild.  
 

Gesundheit und Wohlbefinden 
Aufgrund der Lage des Geltungsbereiches ist zum einen mit möglichen Emissionen 
aus den land- und forstwirtschaftlichen Fahrten sowie aus dem Verkehr auf der Ge-
meindeverbindungsstraße zu rechnen. Vorbelastungen durch Luftverunreinigungen 
bestehen im Betrachtungsraum aktuell durch die landwirtschaftlichen Nutzungen in 
Form von Staub, Fahrzeugabgasen und das Ausbringen von Spritz- und Düngemitteln 
in jahreszeitlich unterschiedlicher Intensität. Mit Vorbelastungen der Luft ist außerdem 
durch potenziellen Hausbrand der angrenzenden Bebauung zu rechnen. Diese Vorbe-
lastungen können in Bezug auf den Geltungsbereich als stark untergeordnet und da-
mit nicht relevant beurteilt werden.  
Das vorliegende Schallschutzgutachten kommt bezüglich des Gewerbelärms zum Er-
gebnis, dass von keiner Beeinträchtigung auszugehen ist, wenn sich keine Fenster 
von schutzbedürftigen Räumen an den im Gutachten gekennzeichneten Gebäudesei-
ten befinden oder bei diesen durch bauliche Schallschutzmaßnahmen, die Beurtei-
lungspegel am Tag und in der Nacht eingehalten werden, was durch ein qualifiziertes 
Ingenieurbüro nachzuweisen ist. 
 

Erholungs- und Freizeitfunktion 
Der Geltungsbereich selbst besitzt aufgrund seiner aktuellen Nutzung keine Erho-
lungsfunktion. 
Die im Umland vorhandenen Feld- und Grünwege stellen für Läufer, Spaziergänger 
und Radfahrer wohnortnahe Erholungswege dar. 
 

3.4.1.2 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

⎯ Umsetzung genehmigungsrechtlicher Anforderungen hinsichtlich Lärm- und Ge-
ruchsbelastungen, 

⎯ Beachtung einschlägiger Bestimmungen hinsichtlich des Unfall- und Katastro-
phenschutzes bzgl. Brandschutz (siehe Ziffer 9 der Begründung zum Bebauungs-
plan mit Grünordnungsplan) 

 

3.4.1.3 Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

AUSWIRKUNGEN WIRKFAKTOR BEWERTUNG 

erhöhte Lärm- und Staubentwicklungen sowie Erschüt-
terungen durch den Betrieb von Baumaschinen, den 
Abtransport von Bodenmassen und der Anlieferung von 
Baustoffen  

baubedingt - 

geringfügige Erhöhung von Verkehrsemissionen (Luft-
schadstoffe, Lärm) 

anlagenbedingt - 

Bereitstellung von Wohnungen und Lebensraum anlagebedingt + + 

 

Unter Berücksichtigung der Bestandsbewertung einschließlich der Vorbelastungen 
und der geplanten Verminderungsmaßnahmen ergibt sich insgesamt gemittelt folgen-
de schutzgutbezogene Auswirkung: 
 

 

→ Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch neutral 
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3.4.2 Schutzgut Arten und Lebensräume – Fauna 
 

3.4.2.1 Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 

Eine Geländebegehung erfolgte im Winter 2022.  

Aktuell wird das Areal innerhalb des Geltungsbereiches als Acker genutzt. Im Süden be-
findet sich die Gemeindeverbindungsstraße Kemodener Straße.  
Bisher sind keine Artnachweise der Artenschutzkartierung (ASK) im Geltungsbereich 
bekannt. Auch im Zuge der Geländebegehung wurden diesbezüglich während der 
Ortseinsichten und Kartierungen keine Zufallsbeobachtungen gemacht. 

Eingriffe in Gehölzbestände sind nicht geplant. 
 

3.4.2.2 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

⎯ Eingrünung durch Einzelgehölze, Einzelbäume, Baum- und Strauchplanzungen auf 
öffentlichen und privaten Grünflächen, 

⎯ Festsetzung standortgerechter, autochthoner Gehölzarten. 
 
 

3.4.2.3 Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

AUSWIRKUNGEN WIRKFAKTOR BEWERTUNG 

Störungen durch Lärm, Erschütterungen im Zuge der 
Baumaßnahmen  

baubedingt 
anlagenbedingt 

- 

Verlust und Zerschneidung vorhandener Lebensräume 
und Nahrungsbiotope geringer Bedeutung 

anlagenbedingt - 

teilweise Verbesserung der Lebensbedingungen im 
Landschaftsausschnitt durch Schaffung von Gehölz-
pflanzungen 

baubedingt 
anlagenbedingt 

+ 

 

Unter Berücksichtigung der Bestandsbewertung einschließlich Vorbelastungen und 
der geplanten Verminderungsmaßnahmen ergibt sich insgesamt gemittelt folgende 
schutzgutbezogene Auswirkung: 
 

 

→ Auswirkungen auf das Schutzgut Tier bedingt negativ 
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3.4.3 Schutzgut Arten und Lebensräume – Flora 

 

3.4.3.1 Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 

Der Vegetationsbestand wurde bei einer Geländebegehung im Winter 2022 gesichtet. 

Aktuell wird das Areal innerhalb des Geltungsbereiches als Acker genutzt. Im Süden be-
findet sich die Gemeindeverbindungsstraße Kemodener Straße mit Straßenbegleitgrün 
und Entwässerungsgraben. Es liegen keine Kenntnisse regional oder überregional be-
deutsamer Vegetationsarten vor, ebenso sind diesbezüglich keine Funde der ASK do-
kumentiert und auch nicht im Zuge von Zufallsbeobachtungen während der Ortseinsich-
ten und Kartierungen erfasst worden. 

 
 

3.4.3.2 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

⎯ Eingrünung durch Einzelgehölze, Einzelbäume, Baum- und Strauchplanzungen auf 
öffentlichen und privaten Grünflächen, 

⎯ Festsetzung standortgerechter, autochthoner Gehölzarten. 
 
 

3.4.3.3 Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

AUSWIRKUNGEN WIRKFAKTOR BEWERTUNG 

Zerstörung der Vegetationsdecke durch dauerhafte 
Versiegelung  

anlagenbedingt - 

Veränderungen der Vegetationsdecke durch Befestigun-
gen im Bereich von Erschließung und Stellplätzen  

baubedingt  
anlagenbedingt 

- 

teilweise Verbesserung der Lebensbedingungen im 
Landschaftsausschnitt durch Gehölzpflanzungen 

anlagenbedingt + 

 

Unter Berücksichtigung der Bestandsbewertung einschließlich Vorbelastungen und 
der geplanten Verminderungsmaßnahmen ergibt sich insgesamt gemittelt folgende 
schutzgutbezogene Auswirkung: 
 

 

→ Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanze bedingt negativ 
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3.4.4 Schutzgut Boden/ Fläche  
 

3.4.4.1 Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 

Gelände / Topographie 
Das Gelände innerhalb des Geltungsbereiches ist im Wesentlichen südexponiert und 
fällt im Mittel von Nord nach Süd von ca. 486 – 485 m üNN auf ca. 482 - 483 m üNN ab. 
Der Höhenunterschied beträgt somit ca. 4 m im Westen und 2 m im Osten. 
Zudem steigt das Gelände von West nach Ost um ca, 1 m an der Gemeindeverbin-
dungsstraße an. Der Hochpunkt des Standortes befindet sich an der nordwestlichen 
Geltungsbereichsgrenze auf einem Niveau von ca. 486 m üNN. 
Im Weiteren steigt das Gelände weiter in Richtung Norden an. 
 
Boden 
Nach der Übersichtsbodenkarte (M 1: 25.000) liegt im Planungsgebiet fast ausschließ-
lich Braunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm) vor. Es herrscht Schluff, tonig, 
sandig, Frostbodenbildung, Hang- oder Schwemmlehm vor. Als Gesteine finden sich 
Ton bis Schluff, teils mit Torf, Sand oder Kies: Auenlehm/-mergel, Kolluvien, polyge-
netische Talfüllungen, jüngere Hochflutablagerungen und Flussmergel. Der Baugrund 
kann als wasserempfindlich (wechselnde Konsistenz, Schrumpfen/Quellen), Staunässe 
möglich, frostempfindlich, setzungsempfindlich, z. T. besondere Gründungsmaß-
nahmen erforderlich, oft eingeschränkt befahrbar, beschrieben werden.  
Detaillierte Aussagen über die tatsächlichen Untergrundverhältnisse können gegenwär-
tig jedoch noch beurteilt werden. 
Es handelt sich im Planungsbereich überwiegend um Böden mittlerer Bonität.  
 
Altlasten 
Altlasten sind bisher nicht bekannt. 
 
Fläche 
Die Flächeninanspruchnahme innerhalb des Geltungsbereichs beträgt 4.777 m².  
 
 

3.4.4.2 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

⎯ Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Mindestmaß, 

⎯ Festsetzung durchlässiger Beläge. 
 
 

3.4.4.3 Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens  

AUSWIRKUNGEN WIRKFAKTOR BEWERTUNG 

Bodenbewegungen und –umlagerungen, Abgrabungen, 
Aufschüttungen, Verdichtung 

baubedingt 
anlagenbedingt 

- 

Veränderung der Untergrundverhältnisse baubedingt - 

Verlust bodenökologischer Funktionen im Bereich der 
Versiegelung 

anlagenbedingt - 

Veränderung der Bodennutzung (geringfügiger Verlust 
landwirtschaftlicher Ertragsfähigkeit) 

nutzungsbedingt - 

 

Unter Berücksichtigung der Bestandsbewertung einschließlich der Vorbelastungen 
und der geplanten Verminderungsmaßnahmen ergibt sich insgesamt gemittelt folgen-
de schutzgutbezogene Auswirkung: 
 

 

→ Auswirkungen auf das Schutzgut Boden/ Fläche negativ 
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3.4.5 Schutzgut Wasser 
 

3.4.5.1 Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 

Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser sind die Parameter Oberflächengewässer, 
Überschwemmungsbereiche und Grundwasser relevant. Trinkwasserschutzgebiete 
oder sonstige wasserwirtschaftlich empfindsamen Gebiete werden durch die Planung 
nicht berührt. 
 
Oberflächenwasser/ Überschwemmungsbereiche 
Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich nicht vorhanden.  
Entsprechend der Hochwassergefahrenkarten des Bayerischen Landesamtes für Um-
welt liegt der Geltungsbereich weder innerhalb der Hochwassergefahrenflächen HQhäufig, 
HQ100, HQextrem noch innerhalb eines wassersensiblen Bereiches. 
 
Grundwasser/ Grundwasserschutz 
Detaillierte Aussagen zu den Grundwasserverhältnissen können derzeit nicht getrof-
fen werden, da keine Berechnungen bzw. wasserwirtschaftlichen Nachweise vorlie-
gen.  
 
Wasserschutzgebiet 
Der Geltungsbereich liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes. 
 
 

3.4.5.2 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

⎯ Festsetzung versickerungsfähiger Beläge nach Maßgabe der baulichen und funk-
tionalen Möglichkeiten, 

⎯ Rückführung des anfallenden Niederschlagswassers in den natürlichen Wasser-
kreislauf. 

 
 

3.4.5.3 Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens  

AUSWIRKUNGEN WIRKFAKTOR BEWERTUNG 

Gebietsabflussbeschleunigung anlagenbedingt - -  

Rückführung des anfallenden Niederschlagswassers in 
den natürlichen Wasserkreislauf 

anlagenbedingt 
nutzungsbedingt 

+ 

 

Unter Berücksichtigung der Bestandsbewertung einschließlich der Vorbelastungen 
und der geplanten Verminderungsmaßnahmen ergibt sich insgesamt gemittelt folgen-
de schutzgutbezogene Auswirkung: 
 

 

→ Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser bedingt negativ 
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3.4.6 Schutzgut Klima und Luft 
 
3.4.6.1 Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 

Der Geltungsbereich liegt großklimatisch betrachtet am Übergang zwischen atlanti-
schem und kontinentalem Klima. 

Der Geltungsbereich wird durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Dabei hat die 
landwirtschaftliche Nutzfläche eine Wärmeausgleichsfunktion. Kaltlufttransportwege 
sind aber bereits unterbrochen, da im Westen Wohnbebauung angrenzt.  
 
 

3.4.6.2 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

⎯ Beschränkung der Versiegelung des Bodens durch Belagsflächen nach Maßgabe 
der baulichen und funktionalen Möglichkeiten, 

⎯ Anlage kleinklimatisch wirksamer Gehölzstrukturen. 
 
 

3.4.6.3 Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

AUSWIRKUNGEN WIRKFAKTOR BEWERTUNG 

Verminderung der Wärmeausgleichsfunktion durch 
Versiegelungen  

anlagenbedingt - 

Erzeugung zusätzlicher Luftschadstoffe (Luftverunreini-
gungen) durch Verkehr, Bautätigkeit und Regelbetrieb 

baubedingt 
nutzungsbedingt 

- 

Anlage kleinklimatisch wirksamer Gehölzpflanzungen anlagenbedingt + 

 

Unter Berücksichtigung der Bestandsbewertung einschließlich der Vorbelastungen 
und der geplanten Verminderungsmaßnahmen ergibt sich insgesamt gemittelt folgen-
de schutzgutbezogene Auswirkung: 
 

 

→ Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft bedingt negativ 
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3.4.7 Schutzgut Landschaftsbild/ Erholungseignung 
 
3.4.7.1 Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 

Das Planungsgebiet stellt sich als landwirtschaftliche Nutzfläche im Anschluss an vor-
handene Wohnbebauung dar. Eine Bedeutung für die Erholungsnutzung liegt nicht 
vor. Insgesamt wird daher von einer geringen Bedeutung für das Schutzgut Land-
schaftsbild ausgegangen.  

 

3.4.7.2 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

⎯ Anlage von Gehölzstrukturen. 
 
 

3.4.7.3 Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

AUSWIRKUNGEN WIRKFAKTOR BEWERTUNG 

Änderung des Landschaftsbildes und des Landschafts-
charakters durch Bau von Erschließungen und Gebäu-
den 

anlagenbedingt - 

visuelle Beeinträchtigungen durch den Baustellenbe-
trieb/ Baustelleneinrichtungen 

baubedingt - 

Gestaltung des Landschaftsausschnittes durch Gehölz-
strukturen 

anlagenbedingt + 

 

Unter Berücksichtigung der Bestandsbewertung einschließlich der Vorbelastungen 
und der geplanten Verminderungsmaßnahmen ergibt sich insgesamt gemittelt folgen-
de schutzgutbezogene Auswirkung: 
 

 

→ Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild/ Erholungseignung bedingt negativ 
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3.4.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 

3.4.8.1 Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 

Bodendenkmäler 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bodendenkmalpflege und der Bay-
ernviewer Denkmal dokumentiert für den vorliegenden Geltungsbereich kein Boden-
denkmal.  

In Vilsheim gibt es jedoch amtlich erfasste Bodendenkmäler. 

Da jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich im Geltungsbereich oberir-
disch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmäler in der Erde befin-
den, sind die Bauträger und die ausführenden Baufirmen ausdrücklich auf die entspre-
chenden Bestimmungen des Art. 8 Abs. 1 bis 2 DSchG hinzuweisen: 
 
Baudenkmäler 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan sind keine Bau-
denkmäler registriert.  
 

3.4.8.2 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

⎯ Hinweis auf erhöhte Vorsicht im Zuge anfallender Erdbewegungen zum Schutz 
eventuell vorhandener Bodenfunde, 

⎯ Hinweis auf § 7 DSchG. 
 

3.4.8.3 Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

AUSWIRKUNGEN WIRKFAKTOR BEWERTUNG 

Meldung zu Tage kommender Bodenfunde an das Bay-
erische Landesamt für Denkmalpflege 

baubedingt - + 

keine Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen zu vor-
handenen Baudenkmälern aufgrund vorhandenen Sied-
lungsstruktur 

anlagenbedingt o 

Unter Berücksichtigung der Bestandsbewertung einschließlich der Vorbelastungen 
und der geplanten Verminderungsmaßnahmen ergibt sich insgesamt gemittelt folgen-
de schutzgutbezogene Auswirkung: 

 
 

→ Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur-/ Sachgüter neutral 

 
 

3.5 Wechselwirkungen 

Sämtliche Schutzgüter des Naturhaushaltes (Tier, Pflanze, Boden/ Fläche, Wasser, 
Klima/ Luft, Landschaftsbild/ Erholungseignung) stehen in einem engen funktionalen 
Zusammenhang zueinander und wirken sich bei Veränderungen meist auch unmittel-
bar auf den Menschen aus. Diese Wechselwirkungen ergeben einerseits den aktuel-
len Zustand des Gebietes, andererseits lassen sich daraus Wirkungsgeflechte ablei-
ten. 

Bei vorliegendem Vorhaben haben sich keine kumulativen negativen Wirkungen des 
Standortes unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Vorbelastungen bzw. 
Wechselwirkungen ergeben, die nicht schon im Zuge der Betrachtung der einzelnen 
Schutzgüter aufgetreten sind. 
 
 

3.6 Kumulierung mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Es sind keine benachbarten Plangebiete vorhanden. 
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3.7 Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen 

Brandschutz 
Hinsichtlich Unfall- und Katastrophenschutzes sind die einschlägigen Bestimmungen 
bzgl. des Brandschutzes (siehe Ziffer 9 der Begründung) zu beachten. Unter dieser Vo-
raussetzung ist kein Unfall- oder Katastrophenrisiko zu erwarten. 
 

Starkregenereignisse 
Laut dem Umweltatlas Naturgefahren wurden im Planungsgebiet keine Hochwasser-
gefahrenflächen ermittelt. Ein Katastrophenrisiko ist daher nicht zu erwarten. 
 
 

3.8 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Über eingesetzte Techniken und Stoffe können derzeit noch keine Aussagen getroffen 
werden, da es sich um eine Flächennutzungsplanänderung handelt und noch keine 
konkreten Bauanträge vorliegen. 
 
 

3.9 Nutzung regenerativer Energien 

Die Nutzung regenerativer Energiequellen bietet die Möglichkeit, den Forderungen ein 
gesundes Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Wachstum und ökologischen 
Auswirkungen aufrechtzuerhalten, nachzukommen. Gerade die zunehmenden Schad-
stoffemissionen, Klimaveränderungen und die knapper werdenden Ressourcen ma-
chen ein Umdenken in alternative Richtungen unumgänglich. 

Zur Energieeinsparung wird daher empfohlen alternative Möglichkeiten der Wärme- 
und Energiegewinnung auf den einzelnen Grundstücksflächen auszuschöpfen wie 
z.B. durch: 

⎯ Nutzung von Sonnenenergie (Photovoltaik, Sonnenkollektoren), 

⎯ Nutzung von Erdwärme (Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren). 

 
 

3.10 Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Eine ordnungsgemäße Entsorgung unvermeidbarer Abfälle im Rahmen des Baube-
triebes wird aufgrund gesetzlicher Vorgaben durch den Verursacher sichergestellt. 
Im Zuge der Nutzung des Areals als Wohn- und Mischgebiet ist durch die örtlichen 
Gegebenheiten (Müllabfuhr, Anschluss an Kläranlage) ein sachgerechter Umgang 
gewährt. 
 
 

3.11 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich 
3.11.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Die geplanten Vermeidungsmaßnahmen sind bezogen auf die Schutzgüter detailliert 
in den Ziffern 2.4.1 – 2.4.8 dargestellt. Die Vermeidung entstehender nachteiliger 
Umweltauswirkungen kann darüber hinaus auch durch die Untersuchung alternativer 
Standorte oder möglicher alternativer Nutzungsmöglichkeiten erreicht werden. Auf die 
Ziffer 2.12 wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 
 
 

3.11.2 Kompensationsmaßnahmen 
Die Bereitstellung der benötigten Kompensationsflächen sowie die Kompensations-
maßnahmen für unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft hinsichtlich der Ein-
griffsregelung in der Bauleitplanung sind detailliert in der Begründung zum Bebau-
ungsplan mit Grünordnungsplan „Kemoden-Ost“ unter Ziffer 18.1.5 Bereitstellung er-
forderlicher Ausgleichsflächen dargestellt. 
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3.12 Planungsalternativen – Standortalternativenprüfung 

Die Prüfung möglicher alternativer Nutzungsmöglichkeiten im Zuge des qualifizierten 
Bauleitplanverfahrens stellt eine Möglichkeit dar, detaillierte Untersuchungen während 
des gesamten Aufstellungsverfahrens vorzunehmen. 

Es wird hierzu auf die Begründung verwiesen. 
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4 PROGNOSE DER ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI 
NICHTDURCHFÜHRUNG 

Bezüglich der Umweltbelange ist die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-
durchführung des Vorhabens, der sogenannten Nullvariante, zu prognostizieren. 

Als Nutzungsart wird die derzeitige Ackerfläche bei der Bewertung zugrunde gelegt: 
 

SCHUTZGUT VERÄNDERUNG DES AKTUELLEN ZUSTANDES 

Mensch 
Nicht zu erwarten, da die aktuelle Nutzung voraussichtlich bestehen 
bliebe und keine Veränderung des Landschaftsbildes und der Erho-
lungseignung zu erwarten wären.  

Tier 
Nicht zu erwarten, da Biotopneuschaffungen im Betrachtungsraum 
sowie dem angrenzenden Naturraum nicht anstehen und der vor-
handene Zustand erhalten bliebe.  

Pflanzen 
Nicht zu erwarten, da Biotopneuschaffungen im Betrachtungsraum 
sowie dem angrenzenden Naturraum nicht anstehen und der vor-
handene Zustand erhalten bliebe. 

Boden/ Fläche 
Nicht zu erwarten, da Überbauungen und Flächenversiegelungen 
voraussichtlich nicht stattfänden. 

Wasser 
Überbauungen und Flächenversiegelungen fänden voraussichtlich 
nicht statt, so dass hinsichtlich des Oberflächenwasserabflusses 
keine Veränderungen zu erwarten wären. 

Klima/ Luft 
Nicht zu erwarten, da die aktuellen klima- und luftbeeinflussenden 
Gegebenheiten unverändert blieben.  

Landschaftsbild /  
Erholungseignung 

Eine Veränderung des Landschaftsbildes wäre nicht zu erwarten, da 
der aktuelle Zustand voraussichtlich weiter erhalten bliebe. 

Kultur-/ Sachgüter Nicht relevant, da der Zustand voraussichtlich weiter erhalten bliebe.  
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5 ERGÄNZENDE AUSSAGEN ZUR UMWELTPRÜFUNG 

5.1 Zusätzliche Angaben 
 
5.1.1 Methodik 

Die Ermittlung der endgültigen Bewertung ergab sich in vorliegendem Bericht aus den 
folgenden Schritten: 

1. Schritt – Relevanzanalyse 
Beschreibung der Nutzungsmerkmale des Vorhabengebietes, Bestandsaufnahme des 
derzeitigen Umweltzustandes hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tier, Pflanze, Bo-
den/ Fläche, Wasser, Klima/ Luft, Landschaftsbild/ Erholungseignung, Kultur-/ Sach-
güter sowie Festlegung des Untersuchungsraumes (Wirkräume, bezogen auf die 
Schutzgüter). 

2. Schritt – Wirkungsanalyse 
Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und Nichtdurch-
führung des Vorhabens durch Beschreibung der möglichen Belastungen der Schutz-
güter unter Berücksichtigung von Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensations-
maßnahmen, falls auf dieser Ebene bereits möglich. 

3. Schritt – Beurteilung der unvermeidbaren Auswirkungen 
Darstellung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen des Vorhabens auf die relevan-
ten Schutzgüter. 

 

5.1.2 Angaben zu technischen Verfahren 
Technische Verfahren in Form von Klimauntersuchungen, Bodenaufschlüssen, hydro-
logischen Gutachten etc. liegen mit Ausnahme eines immissionsschutzfachlichen 
Gutachtens nicht vor. Aufgrund der naturräumlichen und standortkundlichen Gege-
benheiten hinsichtlich der Planung erscheinen diese auch zur Beurteilung der Um-
weltauswirkungen nicht notwendig.  
 

5.1.3 Schwierigkeiten, fehlende Kenntnisse 
Schwierigkeiten lagen zumindest nicht in dem Umfang vor, dass die Erstellung des 
Umweltberichtes nicht oder nur eingeschränkt möglich gewesen wäre. 

Sie beschränken sich vor allem auf Kenntnislücken hinsichtlich der detaillierten Boden- 
und Untergrundverhältnisse, einschließlich des Grundwassers. Aufgrund der Aussagen 
übergeordneter Planungen sowie den räumlichen und standortkundlichen Gegebenhei-
ten wurde davon ausgegangen, dass auch detailliertere Kenntnisse die getroffene Be-
wertung diesbezüglich nicht maßgeblich beeinflussen würden. 
 
 

5.2 Monitoring 

Gegenstand des Monitorings sind die Umweltfolgen, die sich aufgrund der Realisie-
rung des Vorhabens ergeben können. Zusätzlich sind die Festsetzungen des Vorha-
ben- und Erschließungsplanes, die sich auf die Vermeidung, Verminderung und die 
Kompensation von Umweltbeeinträchtigungen beziehen, Bestandteil des Monitorings. 
Nur so ist es möglich, ein realistisches Bild derjenigen Umweltauswirkungen zu erhal-
ten, welche die Plandurchführung letztendlich verursacht hat. 

Die einzelnen Überwachungsschritte werden seitens der Kommune auf Grundlage 
des § 4c BauGB durchgeführt, mit dem Ziel, erhebliche Umweltauswirkungen, die auf-
grund der Durchführung der Bauleitpläne auch unvorhergesehen auftreten, frühzeitig 
zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe bereit zu stellen. 

Eine Hilfestellung leisten hierzu auch die Fachbehörden, die seitens des Gesetzge-
bers (§ 4 Abs. 3 BauGB) dazu verpflichtet wurden, die Kommunen darauf hinzuwei-
sen, wenn sie Erkenntnisse über unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen 
haben. 
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5.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Mit der Aufstellung des Deckblattes Nr. 17 zum Flächennutzungsplan und Land-
schaftsplan der Gemeinde Vilsheim ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohnge-
bietes (§ 4 BauNVO) im Bereich von zurzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen be-
absichtigt. 

Insgesamt wurden in der vorgenommenen Umweltprüfung nach § 2a BauGB hinsicht-
lich des Deckblattes Nr. 17 zum Flächennutzungsplan und Landschaftsplan und die 
unter § 1 Abs. 6 Satz 7 BauGB aufgeführten Schutzgüter und Kriterien bezüglich ihrer 
Auswirkungen betrachtet. 

Der vorliegende Umweltbericht fasst dabei alle gewonnenen Erkenntnisse zusammen 
und stellt fest, dass nach Abschluss aller relevanten Erhebungen und Betrachtungen 
mit insgesamt keinen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu rechnen 
ist. 

Unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf sämtliche Schutzgüter des Naturhaus-
haltes und der definierten Verminderungs- und Kompensationsmaßnahmen ist das 
Vorhaben der Stadt Kelheim als umweltverträglich einzustufen. 
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